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Anpassung der Gebühren und Überarbeitung der Satzung über die 
Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Leonberg

Beschlussvorschlag

1. Die Gebührenkalkulation wird gebilligt.

2. Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen 
und der Schulkindbetreuung der Stadt Leonberg wird im Wortlaut der Anlage 1 
beschlossen. Sie tritt mit Wirkung ab 01.09.2019 in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen:

JA x

NEIN

Die Anpassung führt zu jährlichen Mehreinnahmen
 bei der Schulkindbetreuung 2019 in Höhe von 6.600 Euro, 2020 von 19.800 Euro,
 bei den Kindertageseinrichtungen 2019 in Höhe von 32.500 Euro, 2020 von 97.500 Euro.

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Der vorliegende Beschlussvorschlag übernimmt die Empfehlung der kommunalen und 
kirchlichen Spitzenverbände für die neuen Gebühren in den Kindertageseinrichtungen 
Regelbetreuung und/oder verlängerten Öffnungszeiten ab 01.09.2019. Sowie die Anpassung 
der Gebühren für die Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und 
Schulkindbetreuung

Ziele der Maßnahme

 Umsetzung der Gebührenempfehlung der kirchlichen und kommunalen Spitzenverbände 
auf Landesebene, Vermeidung von Kompensationszahlungen an kirchliche und freie 
Träger von Kindertageseinrichtungen.

 Regelmäßige Anpassung der Krippen-, Ganztags- und Schulkindbetreuungsgebühren.
 Einheitliche Gebühren für städtische und kirchliche Einrichtungen.
 Sachgerechte Anpassung der Gebühren (Kostendeckungsgrad).
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Sachverhalt

Die Vertreterinnen und Vertreter der Erzdiözese Freiburg, der Diözese Rottenburg/Stuttgart, 
der Ev. Landeskirche in Baden, der Ev. Landeskirche in Württemberg, des Diakonischen 
Werks der Ev. Landeskirche in Baden, des Ev. Landesverbands für Kindertagesstätten in 
Württemberg, des Caritasverbands für die Erzdiözese Freiburg, des Landesverbands Kath. 
Kindertagesstätten in der Diözese Rottenburg/Stuttgart (Liga der freien Wohlfahrtsverbände) 
sowie des Gemeindetags Baden-Württemberg und des Städtetags Baden-Württemberg 
haben am 15.04.2019 gemeinsame Empfehlungen zur Höhe der Elternbeiträge in 
Kindergärten für das Kindergartenjahr 2019/2020 und herausgegeben.

Für das Kindergartenjahr 2020/2021 wurde noch keine gemeinsame Empfehlung 
abgegeben. Es wird zunächst abgewartet, wie auf Landesebene das Thema gebührenfreier 
Kindergarten mit einer Betreuungszeit bis 35 Betreuungsstunden/Woche weiter behandelt 
wird.

Für die Erhebung der Elternbeiträge bleibt weiterhin anzustreben, dass bis zu 20 % der 
Betriebsausgaben durch Elternbeiträge gedeckt werden sollen.

Die Berechnung der Elternbeiträge bei Regelkindergarten- und VÖ-Plätzen (verlängerte 
Öffnungszeiten) erfolgt in Leonberg einheitlich nach der so genannten familienbezogenen 
Sozialstaffelung, bei der alle im selben Haushalt lebenden Kinder bis zur Vollendung ihres 
14. Lebensjahrs berücksichtigt werden. Pflegekinder werden nur bei Vollzeitpflege, nicht 
jedoch bei Tages- oder Wochenpflege eingerechnet.

Bei Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (durchgehend 6 Stunden Betreuungszeit am 
Vormittag) kann nach der Empfehlung der Spitzenverbände für die festzulegenden Beträge 
ein Zuschlag von bis zu 25 % auf die Regelkindergartengebühr erhoben werden. Dies wird in 
Leonberg seit Einführung dieser Betreuungsform umgesetzt.

Für die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern in altersgemischten Gruppen muss nach der 
Betriebserlaubnis je Kind gegenüber der Anzahl der Kinder je Regelgruppe ein 
Kindergartenplatz unbesetzt bleiben („ein Kind belegt 2 Plätze"). Vor diesem Hintergrund und 
im Hinblick auf die Festlegungen der Elternbeiträge für Kinderkrippen wurde seitens der 
Spitzenverbände in diesem Fall ein Zuschlag von 100 % gegenüber dem Beitrag in 
Regelgruppen als gerechtfertigt empfohlen. Dies wird in Leonberg seit September 2010 
umgesetzt.

Die Verabschiedung des „Gute Kita Gesetzes“ (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungs-
gesetz / KiQuTG)  führt bei den Familien, die berechtigt sind nach dem Bildungs- und 
Teilhabegesetz Anträge zu stellen (Empfänger*innen von Grundsicherung, Arbeitslosengeld 
II, Wohngeld oder Kindergeldzuschlag) dazu, dass ab 1. August 2019 bei der 
Mittagsverpflegung kein Eigenanteil (bisher 1,00 Euro/Essen) mehr erhoben wird. Das 
Mittagessen ist für die Familien kostenfrei.

Vorbehaltlich einer noch zu treffenden Regelung durch das Land bringt das Gesetz darüber 
hinaus Entlastungen bei der Gebühr für die Kindertageseinrichtungen. Diese Regelung wird 
sich voraussichtlich auch auf die Ausgestaltung des Leonberger Familienpasses und die 
städtische Gebührensatzung auswirken. Diese Auswirkungen werden ggf. im Herbst in einer 
gesonderten Vorlage aufgezeigt.

Gebührenübersicht

a) Gebühren für den Kindergarten mit bedarfsgerechter Öffnungszeit für Kinder
unter 3 Jahren
Öffnungszeit: 4 - 5 1/2 Stunden am Vormittag und 2 - 2,5 Stunden an einzelnen/mehreren Nachmittagen.
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Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 234,00 EUR 228,00 EUR
2 Kinder 180,00 EUR 174,00 EUR
3 Kinder 120,00 EUR 116,00 EUR
4 Kinder und mehr 40,00 EUR 38,00 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

b) Gebühren für den Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder unter 3 
Jahren
Öffnungszeit: 6 Stunden am Vormittag.

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 292,50 EUR 285,00 EUR
2 Kinder 225,00 EUR 217,50 EUR
3 Kinder 150,00 EUR 145,00 EUR
4 Kinder und mehr 50,00 EUR 47,50 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben. Für den Restbetrag erfolgt eine innere 
Verrechnung.

c) Gebühren für die Kinderkrippe mit verkürzter Öffunungszeit
Öffnungszeit: 8,5 Stunden.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 430,00 EUR 417,00 EUR
2. Kind 380,00 EUR 367,00 EUR
3. Kind 330,00 EUR 330,00 EUR
4. Kind 330,00 EUR 330,00 EUR

d) Gebühren für die Kinderkrippe
Öffnungszeit: 10,5 Stunden.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 542,00 EUR 525,00 EUR
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2. Kind 492,00 EUR 475,00 EUR
3. Kind 442,00 EUR 425,00 EUR
4. Kind 392,00 EUR 375,00 EUR

e) Gebühren für den Kindergarten mit bedarfsgerechter Öffnungszeit
„Regelkindergarten", Öffnungszeit: 4 - 5 1/2 Stunden am Vormittag und 2 - 2,5 Stunden an einzelnen/mehreren Nachmittagen

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 117,00 EUR 114,00 EUR
2 Kinder 90,00 EUR 87,00 EUR
3 Kinder 60,00 EUR 58,00 EUR
4 Kinder und mehr 20,00 EUR 19,00 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

f) Gebühren für den Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit „VÖ 6"
Öffnungszeit: 6 Stunden am Vormittag.

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 146,25 EUR 142,50 EUR
2 Kinder 112,50 EUR 108,75 EUR
3 Kinder 75,00 EUR 72,50 EUR
4 Kinder und mehr 25,00 EUR 23,75 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

g) Gebühren für den Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit „VÖ Plus"
Öffnungszeit: 6 Stunden am Vormittag. Die Nutzung der Randzeiten und der Nachmittagsbetreuung sind bei Einhaltung einer 
Mittagspause von 1 Stunde und einer maximal zusammenhängenden Betreuungszeit von 6 Stunden möglich. Zuschlag für 5 
Stunden /Woche zu Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit.

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 170,70 EUR 165,35 EUR
2 Kinder 131,45 EUR 127,05 EUR
3 Kinder 88,10 EUR 85,15 EUR
4 Kinder und mehr 28,95 EUR 27,50 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
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50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

h) Gebühren für den Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit, „VÖ 7"
Öffnungszeit: 7 Stunden am Vormittag von 7.00 bis 14.00 Uhr.

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das den Kindergarten 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1 Kind 187,10 EUR 182,30 EUR
2 Kinder 143,90 EUR 139,10 EUR
3 Kinder 95,95 EUR 92,75 EUR
4 Kinder und mehr 32,00 EUR 30,40 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

i) Gebühren für die Ganztagsbetreuung mit verkürzter Öffungszeit
Öffnungszeit: 8,5 Stunden. Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulkindalter.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 328,00 EUR 319,00 EUR
2. Kind 278,00 EUR 269,00 EUR
3. Kind 228,00 EUR 219,00 EUR
4. Kind 178,00 EUR 169,00 EUR

k) Gebühren für die Ganztagsbetreuung
Öffnungszeit 10,5 Stunden. Für Kinder von 3 Jahren bis zum Schulkindalter.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 411,00 EUR 399,00 EUR
2. Kind 361,00 EUR 349,00 EUR
3. Kind 311,00 EUR 299,00 EUR
4. Kind 261,00 EUR 249,00 EUR

l) Gebühren für den Hort mit verkürzten Öffnungszeiten
Öffnungszeit: 8,5 Stunden in den Ferien; 5,75 Stunden an Schultagen.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 276,00 EUR 269,00 EUR
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2. Kind 226,00 EUR 219,00 EUR
3. Kind 176,00 EUR 169,00 EUR
4. Kind 126,00 EUR 119,00 EUR

m) Gebühren für den Hort nach der Schule
Öffnungszeit: 9,5 Stunden in den Ferien; 5,75 Stunden an Schultagen.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 280,50 EUR 273,50 EUR
2. Kind 230,50 EUR 223,50 EUR
3. Kind 180,50 EUR 173,50 EUR
4. Kind 130,50 EUR 123,50 EUR

n) Gebühren für den Hort (Hort an der Schule)
Öffnungszeit: 10,5 Stunden in den Ferien; 7,75 Stunden an Schultagen.

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl und der Rangfolge der Geschwisterkinder in den 
Betreuungsformen Krippe, Ganztagsbetreuung und Hort.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 337,00 EUR 328,00 EUR
2. Kind 285,00 EUR 278,00 EUR
3. Kind 237,00 EUR 228,00 EUR
4. Kind 185,00 EUR 178,00 EUR

o) Gebühren für die Betreuung in der verlässlichen Grundschule
Öffnungszeit: 6 Stunden in den Ferien; an Schultagen je nach Anforderung der Schule.

Die Gebühr wird gestaffelt nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die im selben 
Haushalt einer Familie leben. Die Gebühr ist je Kind zu bezahlen, das die Betreuung 
besucht.

Vergleich der Benutzungsgebühren:

01.09.2019 01.09.2018
1. Kind 1,45 EUR 1,40 EUR
2. Kinder 1,09 EUR 1,05 EUR
3. Kinder 0,73 EUR 0,70 EUR
4. Kinder und mehr 0,36 EUR 0,35 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

p) Gebühren für die Betreuung an der Ganztagsgrundschule
Öffnungszeit: 10 Stunden in den Ferien; an Schultagen je nach Anforderung der Schule

Die Gebühr richtet sich nach der Anzahl der in der Betreuung aufgenommenen Kinder einer 
Familie mit Hauptwohnsitz im selben Haushalt einer Familie.

Vergleich der Benutzungsgebühren:
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01.09.2019 01.09.2018

Stundensatz 1,45 EUR 1,40 EUR

Für Kinder aus Familien mit dem Leonberger Familienpass werden Gebühren in Höhe von 
50 % des entsprechenden Elternbeitrags erhoben.

Redaktionelle Änderung der Satzung

Gebühren für die tageweise Zubuchung einzelner Betreuungsformen
Die Gebühren für tageweise Zubuchung werden angepasst. Es erfolgt eine Anpassung in 
den jeweiligen Betreuungsformen von 10 Cent bis 20 Cent. (s. Anlage 1 Satzung)

Die Gebührenkalkulation mit dem Nachweis, dass die Gebührenobergrenze nicht 
überschritten wird, ist in den Anlagen 2a - 2i dargestellt.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

 Keine Gebührenerhöhung oder Erhöhung unterhalb der Empfehlung.
 Von der Empfehlung der Spitzenverbände und der Verwaltung nach oben abweichende  

Gebührenerhöhung.

Anmerkung: Eine Festsetzung unterhalb der Empfehlung der Spitzenverbände führt zu An-
sprüchen der kirchlichen und freien Träger auf entsprechende Ausgleichszahlungen. Dieser 
Betrag wäre für 2019 bei ca. 10.000 Euro und für 2020 bei ca. 30.000 Euro.

Anlage/n

1 2019 VL 115 Anlage Satzung (öffentlich)
2 2019 VL 115 Anlage 2a-2j (öffentlich)
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Anlage 1

Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und 
der Schulkindbetreuung der Stadt Leonberg

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg  in Verbindung mit §§ 2, 13 und 19 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg sowie §§ 22 und 90 Sozialgesetzbuch VIII 
(Kinder- und Jugendhilfe) hat der Gemeinderat der Stadt Leonberg am 23. Juli 2019 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1

Der § 6 Höhe der Benutzungsgebühr erhält folgende neue Fassung:

§ 6
Höhe der Benutzungsgebühr

1. Gebühren für die Kinderkrippe (Kleinkindbetreuung)

a) Die monatliche Benutzungsgebühr für die Kinderkrippe (6.30 Uhr bis 17.00 Uhr) beträgt pro 
Kind 542,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

b) Die monatliche Benutzungsgebühr für die verkürzte Kinderkrippe (6.30 Uhr bis 15.00 Uhr) be-
trägt pro Kind 430,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

c) Für Kinder der verkürzten Kinderkrippe, die die Kinderkrippe bis 17.00 Uhr an einzelnen Tagen 
besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 7,60 EUR/Tag zu entrichten (Faktor 3,5 pro 
Tag für die Monatspauschale).

d) Für Kinder, die die Kinderkrippe oder die verkürzte Kinderkrippe nur an einzelnen Tagen besu-
chen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 1/20 der Monatsgebühr zu entrichten. 

2. Gebühren für den Kindergarten mit bedarfsgerechter Öffnungszeit

Die Benutzungsgebühr staffelt sich nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die mit Haupt-
wohnsitz im selben Haushalt einer Familie leben.

a) Kindergarten mit bedarfsgerechter Öffnungszeit für Kinder unter 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 234,00 EUR  monatlich
- bei 2 Kindern 180,00 EUR  monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 120,00 EUR  monatlich/Kind
- ab 4 Kindern 40,00 EUR  monatlich/Kind

b) Kindergarten mit bedarfsgerechter Öffnungszeit für Kinder über 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 117,00 EUR  monatlich
- bei 2 Kindern 90,00 EUR  monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 60,00 EUR  monatlich/Kind
- ab 4 Kindern 20,00 EUR  monatlich/Kind

3. Gebühren für den Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit



Seite 2

Die Benutzungsgebühr staffelt sich nach der Anzahl der Kinder unter 14 Jahren, die mit Haupt-
wohnsitz im selben Haushalt einer Familie leben.

a) Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit für Kinder unter 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 292,50 EUR  monatlich
- bei 2 Kindern 225,00 EUR  monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 150,00 EUR  monatlich/Kind
 ab 4 Kindern 50,00 EUR  monatlich/Kind

b) Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit VÖ 6 für Kinder über 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 146,25 EUR  monatlich
- bei 2 Kindern 112,50 EUR  monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 75,00 EUR  monatlich/Kind
- ab 4 Kindern 25,00 EUR  monatlich/Kind

Für Kinder des Kindergartens mit bedarfsgerechter Öffnungszeit, die den Kindergarten mit ver-
längerter Öffnungszeit an einzelnen Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 
3,70 EUR/Tag zusätzlich zu entrichten (Faktor 3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

c) Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit VÖ Plus für Kinder über 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 170,70 EUR  monatlich
- bei 2 Kindern 131,45 EUR  monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 88,10 EUR  monatlich/Kind
- ab 4 Kindern 28,95 EUR  monatlich/Kind

d) Kindergarten mit verlängerter Öffnungszeit VÖ 7 für Kinder über 3 Jahren

Die Gebühr beträgt:

- bei 1 Kind 187,10 EUR monatlich
- bei 2 Kindern 143,90 EUR monatlich/Kind
- bei 3 Kindern 95,95 EUR monatlich/Kind
- ab 4 Kindern 32,00 EUR monatlich/Kind

4. Gebühren für die Ganztagsbetreuung

a) Die monatliche Benutzungsgebühr für die Ganztagsbetreuung (6.30 Uhr bis 17.00 Uhr) beträgt 
pro Kind 411,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

b) Die monatliche Benutzungsgebühr für die verkürzte Ganztagsbetreuung (6.30 Uhr bis 15.00 
Uhr) beträgt pro Kind 328,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

c) Für Kinder der verkürzten Ganztagsbetreuung, die die Ganztagsbetreuung bis 17.00 Uhr an 
einzelnen Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 5,15 EUR/Tag zu entrich-
ten (Faktor 3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

d) Für Kinder, die die Ganztagsbetreuung oder die verkürzte Ganztagsbetreuung nur an einzelnen 
Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 1/20 der Monatsgebühr zu entrich-
ten.

5. Gebühren für den Hort und den Hort an der Schule
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a) Die monatliche Benutzungsgebühr für den Hort und Hort an der Schule (6.30 Uhr bis 17.00 
Uhr) beträgt pro Kind 337,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

b) Die monatliche Benutzungsgebühr für den verkürzten Hort und Hort an der Schule (6.30 Uhr 
bis 15.00 Uhr) beträgt pro Kind 276,00 EUR incl. Verpflegungsgebühr.

c) Die monatliche Benutzungsgebühr für den Hort nach der Schule und Hort an der Schule (11.15 
Uhr bis 17.00 Uhr in den Ferien ab 7.30 Uhr) beträgt pro Kind 280,50 EUR incl. Verpflegungs-
gebühr.

d) Für Kinder des Horts nach der Schule, die den Hort von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr oder von 7.30 
Uhr bis 8.30 Uhr nur an einzelnen Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 
2,60 EUR/Tag zu entrichten (Faktor 3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

e) Für Kinder des Horts nach der Schule, die den Hort von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr nur an einzelnen 
Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 5,20 EUR/Tag zu entrichten (Faktor 
3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

f) Für Kinder des verkürzten Horts, die den Hort von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr nur an einzelnen 
Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 5,20 EUR/Tag zu entrichten (Faktor 
3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

g) Für Kinder, die den Hort, den verkürzten Hort oder den Hort nach der Schule nur an einzelnen 
Tagen besuchen, ist eine Benutzungsgebühr in Höhe von 1/20 der Monatsgebühr zu entrich-
ten.

6. Gebühren für die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule

Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der täglichen Betreuungszeit und der Anzahl der Kinder 
unter 14 Jahren, die mit Hauptwohnsitz im selben Haushalt einer Familie leben. 

Die Gebühr beträgt pro Betreuungsstunde:

bei 1 Kind 1,45 EUR stündlich
bei 2 Kindern 1,09 EUR stündlich/Kind
bei 3 Kindern 0,73 EUR stündlich/Kind
ab  4 Kindern 0,36 EUR stündlich/Kind

Die Ferienbetreuung ist eine Zubuchung und wird für die Dauer eines Schuljahrs bzw. bei unter-
jähriger Zubuchung bis zum 31.07. des Schuljahrs festgesetzt.

Für Kinder, die nur an einzelnen Tagen die Betreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule 
besuchen, ist eine Benutzungsgebühr (Bon) in Höhe von mindestens 3,10 EUR/Tag zu entrichten 
(Faktor 3,5 pro Tag für die Monatspauschale).

7. Gebühren für die Betreuung im Rahmen der Ganztagsgrundschule

Die Benutzungsgebühr richtet sich nach der täglichen Betreuungszeit und der Anzahl der in der 
Betreuung aufgenommenen Kinder einer Familie mit Hauptwohnsitz im selben Haushalt einer Fa-
milie.

Die Gebühr beträgt pro Betreuungsstunde 1,45 EUR. 

Die Ferienbetreuung ist eine Zubuchung und wird für die Dauer eines Schuljahrs bzw. bei unter-
jähriger Zubuchung bis zum 31.07. des Schuljahrs festgesetzt.
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Befindet sich mehr als ein Kind aus einem Haushalt in der Betreuung im Rahmen der Ganztags-
grundschule, so ermäßigt sich die Benutzungsgebühr für jedes weitere Kind um 15,00 EUR/Monat 
bis zu einer Mindestgebühr von 10,00 EUR/Kind.

8. Verpflegungsgebühr und Gebühr für das Mittagessen

Für die Betreuungsform Krippe wird eine Verpflegungspauschale in Höhe von 62,00 EUR/Monat, 
für die Ganztagsbetreuung wird eine Verpflegungspauschale in Höhe von 75,00 EUR/Monat und 
für die Hortbetreuung wird eine Verpflegungspauschale in Höhe von 85,00 EUR/Monat festge-
setzt. Das Mittagessen als Zubuchung wird in der Krippe mit 3,50 EUR/Essen, und im Kindergar-
ten mit 4,00 EUR/Tag festgesetzt (Faktor 3,5 pro Tag für die Monatspauschale). Der Eigenanteil 
am Mittagessen als Zubuchung in der Schulkindbetreuung richtet sich nach der örtlichen Festset-
zung.

9. Gebühr für die Überschreitung der gebuchten Betreuungszeit

a) Für Kinder, die später als 10 Minuten nach dem Ende der Öffnungszeit der Kindertageseinrich-
tung abgeholt werden, wird eine Gebühr in Höhe von 5,00 EUR pro angefangene Viertelstun-
de festgesetzt.

b) Für Kinder, die später als 10 Minuten nach dem Ende der gebuchten Betreuungsform abgeholt 
werden, wird die Gebühr der Zubuchung der nächsten höheren Betreuungsform festgesetzt.

§ 2

In-Kraft-Treten

Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und der 
Schulkindbetreuung der Stadt Leonberg Satzung tritt am 01. September 2019 in Kraft. 



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2a

Stand: 01.01.2019

2110 - Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen - Schulkindbetreuung an Grundschulen

Sach- Ausgaben/Kostenarten Hauptkostenstellen Ganztags- verlässliche Hortgruppen Hortgruppe

konten Einnahmen/Erlösarten Schulkindbetreuung grundschule Grundschule Warmbronn Gebersheim

40100000 Personalausgaben 1.270.140,00 € 611.870,00 € 334.414,00 € 217.196,00 € 106.660,00 €

42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 318,15 € 164,01 € 131,85 € 14,33 € 7,96 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 6.800,00 € 1.100,00 € 2.900,00 € 2.000,00 € 800,00 €

42620000 Aus- und Fortbildung 3.850,00 € 2.250,00 € 300,00 € 800,00 € 500,00 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 192.060,00 € 81.724,06 € 19.835,94 € 46.500,00 € 44.000,00 €

42750000 Lernmittel 17.000,00 € 3.700,00 € 9.400,00 € 2.600,00 € 1.300,00 €

44310003 Dienstreisen 450,00 € 231,98 € 186,49 € 20,27 € 11,26 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 900,00 € 0,00 € 0,00 € 600,00 € 300,00 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 3.082,10 € 1.588,87 € 1.277,27 € 138,83 € 77,13 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 570.559,49 € 294.132,27 € 236.448,08 € 25.700,88 € 14.278,27 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 68.250,73 € 35.184,31 € 28.284,09 € 3.074,36 € 1.707,98 €

92400000 ILV Serviceumlage 371.922,17 € 191.731,65 € 154.129,91 € 16.753,25 € 9.307,36 €

98110000 Kalkulatorische Zinsen 800,86 € 412,86 € 331,89 € 36,07 € 20,04 €

direkte Stellenkosten 2.506.133,50 € 1.224.090,01 € 787.639,50 € 315.434,00 € 178.970,00 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -96.200,00 € -9.100,00 € -62.400,00 € -12.350,00 € -12.350,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -10.000,00 € -5.543,60 € -4.456,40 € 0,00 € 0,00 €

33110000 Verwaltungsgebühren -159,46 € -88,40 € -71,06 € 0,00 € 0,00 €

34110000 Mieten und Pachten -1.670,39 € -861,11 € -692,23 € -75,24 € -41,80 €

Gesamtkosten 2.398.103,65 € 1.208.496,91 € 720.019,80 € 303.008,75 € 166.578,20 €

bei 515 Plätzen in der Betreuung Ganztagsgrundschule zum 01.01.2019

bei 414 Plätzen in der Betreuung verlässliche Grundschule zum 01.01.2019

bei 45 Plätzen in den Hortgruppen in Warmbronn zum 01.01.2019

bei 25 Plätzen in der Hortgruppe in Gebersheim zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 195,55 € 144,93 € 561,13 € 555,26 €

durchschnittliche Betriebszeit 85,85 Stunden/Monat Betreuung Ganztagsschule

durchschnittliche Betriebszeit 49,56 Stunden/Monat Betreuung verlässliche Grundschule

Gebührenobergrenze pro Platz/Stunde 2,28 € 2,92 €



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2b

Stand: 01.01.2019

36500004 -Clara--Grunwald-Kindergarten, 36500012 Kindergarten Eltingen, 36500203 Kindergarten Mammutzahn

Sach- Ausgaben/Kostenarten Clara-Grunwald Kindergarten Kindergarten

konten Einnahmen/Erlösarten Kindergarten Eltingen Mammutzahn

40100000 Personalausgaben 395.162,10 € 295.965,69 € 512.280,97 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 300,00 € 200,00 € 300,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 900,00 € 2.000,00 € 1.200,00 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 5.200,00 € 3.000,00 € 2.100,00 €

42620000 Aus- und Fortbildung 1.125,31 € 721,01 € 1.321,52 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7.482,23 € 1.151,29 € 1.226,93 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 1.500,00 € 0,00 € 7.000,00 €

42750000 Lernmittel 2.700,00 € 1.800,00 € 2.700,00 €

42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl. 4.000,00 € 0,00 € 0,00 €

44310003 Dienstreisen 70,25 € 116,81 € 125,21 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 2.300,00 € 600,00 € 2.900,00 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 196,00 € 0,00 € 1.703,00 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 500,00 € 500,00 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 60.546,16 € 155.800,00 € 123.744,04 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 29.139,84 € 17.202,07 € 31.154,88 €

92400000 ILV Serviceumlage 158.793,30 € 93.739,30 € 169.775,43 €

98110000 Kalk. Zinsen 55,00 € 0,00 € 751,00 €

direkte Stellenkosten 669.970,19 € 572.796,17 € 858.782,98 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land-(*) -118.300,00 € 0,00 € -170.400,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -1.000,00 € -500,00 € -1.000,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -10.065,81 € -54,63 € -81,95 €

Gesamtkosten 540.604,38 € 572.241,54 € 687.301,03 €

bei 53 Plätzen im Clara-Grunwald-Kindergarten zum 01.01.2019

bei 44 Plätzen im Kindergarten Eltingen zum 01.01.2019

bei 66 Plätzen im Kindergarten Mammutzahn zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 850,01 € 1.083,79 € 867,80 €



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2c

Stand: 01.01.2019

36500006 - Martha-Johanna-Haus

Sach- Ausgaben/Kostenarten Martha-Johanna-Haus Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppen gruppen gruppen

40100000 Personalausgaben 1.597.582,32 € 697.634,20 € 481.367,60 € 418.580,52 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 800,00 € 300,00 € 300,00 € 200,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 12.400,00 € 2.565,52 € 6.413,79 € 3.420,69 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 2.900,00 € 600,00 € 1.500,00 € 800,00 €

42620000 Aus- und Fortbildung 6.069,25 € 2.650,33 € 1.828,73 € 1.755,57 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 73.498,57 € 24.752,37 € 1.298,57 € 47.447,63 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 1.500,00 € 310,34 € 775,86 € 413,79 €

42750000 Lernmittel 8.150,00 € 1.950,00 € 3.250,00 € 2.950,00 €

44290000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge) 1.200,00 € 450,00 € 450,00 € 300,00 €

44310003 Dienstreisen 155,40 € 32,15 € 80,38 € 42,87 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 2.500,00 € 517,24 € 1.293,10 € 689,66 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 3.673,00 € 759,93 € 1.899,83 € 1.013,24 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 103,45 € 258,62 € 137,93 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 386.741,73 € 80.015,53 € 200.038,83 € 106.687,37 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 105.285,58 € 21.783,22 € 54.458,06 € 29.044,30 €

92400000 ILV Serviceumlage 573.738,31 € 118.704,48 € 296.761,19 € 158.272,64 €

98110000 Kalk. Zinsen 1.153,00 € 238,55 € 596,38 € 318,07 €

direkte Stellenkosten 2.777.847,16 € 953.367,32 € 1.052.570,94 € 772.074,28 €

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse -Bund- -25.000,00 € 0,00 € -16.304,35 € -8.695,65 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -607.800,00 € -411.750,00 € -110.550,00 € -85.500,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 € 0,00 €

34210000 Erträge aus Verkauf -200,00 € -41,38 € -103,45 € -55,17 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 25.180,04 € 5.209,66 € 13.024,16 € 6.946,22 €

Gesamtkosten 2.167.527,20 € 546.785,60 € 936.137,30 € 684.769,67 €

bei 30 Plätzen in den Kleinkindgruppen zum 01.01.2019

bei 75 Plätzen in den Kindergartengruppen zum 01.01.2019

bei 40 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.518,85 € 1.040,15 € 1.426,60 €



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2d

Stand: 01.01.2019

36500007 - Halden-Kinderhaus

Sach- Ausgaben/Kostenarten Halden-Kinderhaus Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppe gruppen gruppen

40100000 Personalausgaben 1.443.066,93 € 269.173,11 € 650.501,67 € 523.392,15 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 700,00 € 100,00 € 400,00 € 200,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.400,00 € 176,47 € 1.605,88 € 617,65 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 1.400,00 € 102,94 € 936,76 € 360,29 €

42620000 Aus- und Fortbildung 5.454,92 € 1.017,50 € 2.458,95 € 1.978,47 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 60.335,42 € 9.440,00 € 1.335,42 € 49.560,00 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 2.900,00 € 213,24 € 1.940,44 € 746,32 €

42750000 Lernmittel 6.850,00 € 650,00 € 3.600,00 € 2.600,00 €

44290000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge) 900,00 € 128,57 € 514,29 € 257,14 €

44310003 Dienstreisen 143,94 € 10,58 € 96,31 € 37,04 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 4.000,00 € 294,12 € 2.676,47 € 1.029,41 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 1.814,00 € 133,38 € 1.213,78 € 466,84 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 36,76 € 334,56 € 128,68 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 98.500,85 € 7.242,71 € 65.908,66 € 25.349,48 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 81.563,34 € 5.997,30 € 54.575,47 € 20.990,57 €

92400000 ILV Serviceumlage 444.467,81 € 32.681,46 € 297.401,26 € 114.385,10 €

98110000 Kalk. Zinsen 513,00 € 37,72 € 343,26 € 132,02 €

direkte Stellenkosten 2.155.510,21 € 327.435,86 € 1.085.843,18 € 742.231,17 €

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse -Bund- -25.000,00 € 0,00 € -18.055,56 € -6.944,44 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -456.600,00 € -145.500,00 € -160.100,00 € -151.000,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -1.500,00 € 0,00 € -1.500,00 € 0,00 €

34210000 Erträge aus Verkauf -100,00 € -7,35 € -66,91 € -25,74 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.142,79 € -378,15 € -3.441,13 € -1.323,51 €

Gesamtkosten 1.667.167,42 € 181.550,36 € 902.679,58 € 582.937,47 €

Bei 10 Plätzen in der Krippengruppe zum 01.01.2019

bei 91 Plätzen in der Kindergartengruppen zum 01.01.2019

bei 35 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.512,92 826,63 1.387,95



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2e

Stand: 01.01.2019

36500008 - Kinderhaus Ezach

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kinderhaus Ezach Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppe gruppe gruppen

40100000 Personalausgaben 675.184,06 € 205.988,36 € 120.159,88 € 349.035,83 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 400,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 3.000,00 € 468,75 € 1.359,38 € 1.171,88 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 1.400,00 € 218,75 € 634,38 € 546,88 €

42620000 Aus- und Fortbildung 2.130,56 € 650,00 € 379,17 € 1.101,39 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 93.220,06 € 19.536,84 € 420,06 € 73.263,16 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 3.200,00 € 500,00 € 1.450,00 € 1.250,00 €

42750000 Lernmittel 4.150,00 € 650,00 € 900,00 € 2.600,00 €

44310003 Dienstreisen 74,45 € 11,63 € 33,74 € 29,08 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 900,00 € 140,63 € 407,81 € 351,56 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 3.204,00 € 500,63 € 1.451,81 € 1.251,56 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 78,13 € 226,56 € 195,31 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 217.291,80 € 33.951,84 € 98.460,35 € 84.879,61 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 48.209,90 € 7.532,80 € 21.845,11 € 18.831,99 €

92400000 ILV Serviceumlage 310.922,66 € 48.581,67 € 140.886,83 € 121.454,16 €

98110000 Kalk. Zinsen 1.617,00 € 252,66 € 732,70 € 631,64 €

direkte Stellenkosten 1.365.404,49 € 319.162,67 € 389.447,77 € 656.794,05 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -297.600,00 € -145.500,00 € -36.500,00 € -115.600,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -1.200,00 € 0,00 € -1.200,00 € 0,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.079,47 € -793,67 € -2.301,63 € -1.984,17 €

Gesamtkosten 1.061.525,02 € 172.869,00 € 349.446,13 € 539.209,89 €

Bei 10 Plätzen in den Krippengruppen zum 01.01.2019

bei 29 Plätzen in der Kindergartengruppe zum 01.01.2019

bei 25 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.440,58 1004,16 1.797,37



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2f

Stand: 01.01.2019

36500009 - Kinderhaus Spitalhof Kindergarten, 36500010 Kinderhaus Spitalhof Hortbetreuung

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kinderhaus Spitalhof Kindergarten- Ganztags- Hort-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppen gruppen gruppen

40100000 Personalausgaben 1.022.702,15 € 500.915,34 € 521.786,81 € 515.137,98 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 500,00 € 300,00 € 200,00 € 300,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 7.300,00 € 4.380,00 € 2.920,00 € 1.000,00 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.800,00 €

42620000 Aus- und Fortbildung 4.647,76 € 2.276,45 € 2.371,31 € 1.432,43 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 87.843,84 € 1.343,84 € 86.500,00 € 116.240,69 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 €

42750000 Lernmittel 5.300,00 € 2.700,00 € 2.600,00 € 3.900,00 €

44290000 Sonstige Aufwendungen (z.B. Mitgliedsbeiträge) 600,00 € 360,00 € 240,00 € 600,00 €

44310000 Dienstreisen 138,20 € 82,92 € 55,28 € 126,74 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 4.500,00 € 2.700,00 € 1.800,00 € 1.200,00 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 2.672,00 € 1.603,20 € 1.068,80 € 938,00 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 300,00 € 200,00 € 500,00 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 272.762,58 € 163.657,55 € 109.105,03 € 114.969,00 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 56.932,02 € 34.159,21 € 22.772,81 € 39.206,73 €

92400000 ILV Serviceumlage 310.242,77 € 186.145,66 € 124.097,11 € 213.651,91 €

98110000 Kalk. Zinsen 1.152,00 € 691,20 € 460,80 € 210,00 €

direkte Stellenkosten 1.777.793,32 € 901.615,37 € 876.177,95 € 1.014.713,48 €

31400000 Zuweisungen und Zuschüsse -Bund- -25.000,00 € -15.000,00 € -10.000,00 € 0,00 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -203.200,00 € -100.900,00 € -102.300,00 € -37.100,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -2.000,00 € -2.000,00 € 0,00 € 0,00 €

34210000 Erträge aus Verkauf -1.700,00 € -1.020,00 € -680,00 € -300,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -5.124,16 € -3.074,50 € -2.049,66 € -89,91 €

Gesamtkosten 1.540.769,16 € 779.620,88 € 761.148,28 € 977.223,57 €

bei 60 Plätzen in den Kindergartengruppen zum 01.01.2019

bei 40 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

bei 75 Plätzen in den Hortgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.082,81 1.585,73 1.085,80



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2g

Stand: 01.01.2019

36500011 - Kinderhaus Stadtpark

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kinderhaus Stadtpark Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gurppen gruppen gruppen

40100000 Personalausgaben 1.482.991,28 € 657.674,39 € 270.807,10 € 554.509,78 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 800,00 € 300,00 € 200,00 € 300,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 7.000,00 € 1.627,91 € 2.387,60 € 2.984,50 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 2.400,00 € 558,14 € 818,60 € 1.023,26 €

42620000 Aus- und Fortbildung 4.061,60 € 1.801,23 € 741,68 € 1.518,69 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 153.443,55 € 40.933,33 € 943,55 € 112.566,67 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 1.500,00 € 348,84 € 511,63 € 639,53 €

42750000 Lernmittel 7.650,00 € 1.950,00 € 1.800,00 € 3.900,00 €

44310000 Dienstreisen 149,28 € 34,72 € 50,92 € 63,65 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 2.000,00 € 465,12 € 682,17 € 852,71 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 3.910,00 € 909,30 € 1.333,64 € 1.667,05 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 116,28 € 170,54 € 213,18 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 384.770,72 € 89.481,56 € 131.239,63 € 164.049,53 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 94.154,22 € 21.896,33 € 32.114,62 € 40.143,27 €

92400000 ILV Serviceumlage 513.078,73 € 119.320,63 € 175.003,60 € 218.754,50 €

98110000 Kalk. Zinsen 1.244,00 € 289,30 € 424,31 € 530,39 €

direkte Stellenkosten 2.659.653,38 € 937.707,08 € 619.229,59 € 1.103.716,71 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -565.000,00 € -363.750,00 € -59.350,00 € -141.900,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -2.500,00 € 0,00 € -2.500,00 € 0,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -10.160,17 € -2.362,83 € -3.465,48 € -4.331,86 €

Gesamtkosten 2.081.993,21 € 571.594,25 € 553.914,11 € 957.484,85 €

Bei 30 Plätzen in den Krippengruppen zum 01.01.2019

Bei 44 Plätzen in den Kindergartengruppen zum 01.01.2019

Bei 55 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.587,76 1.049,08 1.450,73



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2h

Stand: 01.01.2019

36500012 - Interims Kindertagesstätte Nord

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kindertagestätte Nord Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppe gruppe gruppe

40100000 Personalausgaben 444.765,32 € 0,00 € 244.620,93 € 200.144,39 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 300,00 € 0,00 € 150,00 € 150,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 2.000,00 € 0,00 € 1.142,86 € 857,14 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 6.200,00 € 0,00 € 3.410,00 € 2.790,00 €

42620000 Aus- und Fortbildung 1.428,65 € 0,00 € 519,51 € 909,14 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 43.206,30 € 0,00 € 406,30 € 42.800,00 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 2.500,00 € 0,00 € 1.428,57 € 1.071,43 €

42750000 Lernmittel 3.500,00 € 0,00 € 1.550,00 € 1.950,00 €

44310000 Dienstreisen 122,92 € 0,00 € 70,24 € 52,68 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 1.000,00 € 0,00 € 571,43 € 428,57 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 0,00 € 285,71 € 214,29 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 158.258,00 € 0,00 € 90.433,14 € 67.824,86 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 31.889,49 € 0,00 € 18.222,57 € 13.666,92 €

92400000 ILV Serviceumlage 173.777,16 € 0,00 € 99.301,23 € 74.475,93 €

98110000 Kalk. Zinsen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

direkte Stellenkosten 869.447,84 € 0,00 € 462.112,49 € 407.335,35 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land-(*) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -500,00 € 0,00 € -500,00 € 0,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Gesamtkosten 868.947,84 € 0,00 € 461.612,49 € 407.335,35 €

Bei 0 Plätzen in den Krippengruppen zum 01.01.2019

Bei 20 Plätzen in den Kindergartengruppen zum 01.01.2019

Bei 15 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 0,00 1.923,39 2.262,97



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2i

Stand: 01.01.2019

36500212 - Kinderhaus Kunterbunt

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kinderhaus Kunterbunt Kleinkind- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gruppe gruppen

40100000 Personalausgaben 810.412,19 € 303.904,57 € 506.507,62 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 400,00 € 100,00 € 300,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 5.400,00 € 1.227,27 € 4.172,73 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 5.200,00 € 1.181,82 € 4.018,18 €

42620000 Aus- und Fortbildung 1.721,01 € 645,38 € 1.075,63 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 36.151,29 € 8.216,20 € 27.935,09 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 2.500,00 € 568,18 € 1.931,82 €

42750000 Lernmittel 5.450,00 € 650,00 € 4.800,00 €

44310000 Dienstreisen 216,81 € 49,28 € 167,54 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 1.200,00 € 272,73 € 927,27 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 4.287,00 € 974,32 € 3.312,68 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 113,64 € 386,36 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 422.267,85 € 95.969,97 € 326.297,88 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 44.947,14 € 10.215,26 € 34.731,88 €

92400000 ILV Serviceumlage 244.934,01 € 55.666,82 € 189.267,19 €

98110000 Kalk. Zinsen 2.161,00 € 491,14 € 1.669,86 €

direkte Stellenkosten 1.587.748,30 € 480.246,56 € 1.107.501,74 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -268.600,00 € -138.250,00 € -130.350,00 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -10.054,63 € -2.285,14 € -7.769,49 €

Gesamtkosten 1.309.093,67 € 339.711,42 € 969.382,25 €

bei 10 Plätzen in der Krippegruppe zum 01.01.2019

bei 34 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 2.830,93 2.375,94



Kalkulationsgrundlagen auf der Basis der Planzahlen 2019 Anlage 2j

Stand: 01.01.2019

36500301 - Kinderhaus Warmbronn

Sach- Ausgaben/Kostenarten Kinderhaus Warmbronn. Kleinkind- Kindergarten- Ganztags-

konten Einnahmen/Erlösarten Hauptkostenstellen gurppe gruppen gruppen

40100000 Personalausgaben 1.512.141,61 € 253.195,80 € 604.856,64 € 654.089,16 €

42210000 Unterh. des beweglichen Vermögens 800,00 € 100,00 € 400,00 € 300,00 €

42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen 1.000,00 € 63,69 € 649,68 € 286,62 €

42220100 Erwerb EDV Geräte 1.400,00 € 89,17 € 909,55 € 401,27 €

42620000 Aus- und Fortbildung 5.874,98 € 983,72 € 2.349,99 € 2.541,27 €

42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 67.539,83 € 8.516,13 € 1.539,83 € 57.483,87 €

42710100 lfd. EDV Aufwand 3.800,00 € 242,04 € 2.468,79 € 1.089,17 €

42750000 Lernmittel 8.150,00 € 650,00 € 3.600,00 € 3.900,00 €

44310000 Dienstreisen 109,98 € 7,01 € 71,45 € 31,52 €

44910000 Sonstige Aufwendungen A. lfd. Vw-Tätigkeit 2.100,00 € 133,76 € 1.364,33 € 601,91 €

47110000 Abschreibung a. immatr. Vermögensgegenständen 5.923,00 € 377,26 € 3.848,06 € 1.697,68 €

48110010 Aufwand für interne Leistungen Baubetriebshof 500,00 € 31,85 € 324,84 € 143,31 €

92200000 ILV Gebäudemiete Netto 379.372,50 € 24.163,85 € 246.471,31 € 108.737,34 €

92300000 ILV Steuerungsumlage 94.364,04 € 6.010,45 € 61.306,57 € 27.047,02 €

92400000 ILV Serviceumlage 514.221,59 € 32.752,97 € 334.080,27 € 147.388,35 €

98110000 Kalk. Zinsen 1.628,00 € 103,69 € 1.057,68 € 466,62 €

direkte Stellenkosten 2.598.925,53 € 327.421,39 € 1.265.299,01 € 1.006.205,13 €

31410000 Zuweisungen und Zuschüsse -Land- -570.700,00 € -132.400,00 € -309.450,00 € -128.850,00 €

32110000 Ersatz von soz. Leist. A. v. Einrcht. -1.000,00 € 0,00 € -1.000,00 € 0,00 €

34210000 Erträge aus Verkauf -100,00 € -6,37 € -64,97 € -28,66 €

34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -15.194,94 € -967,83 € -9.871,87 € -4.355,24 €

Gesamtkosten 2.011.930,59 € 194.047,19 € 944.912,17 € 872.971,23 €

bei 10 Plätzen in der Kleinkindgruppe zum 01.01.2019

bei 102 Plätzen in den Kindergartengruppen zum 01.01.2019

bei 45 Plätzen in den Ganztagsgruppen zum 01.01.2019

Gebührenobergrenze pro Platz/Monat 1.617,06 771,99 1.616,61


	Vorlage
	Anlage  1 2019 VL 115 Anlage Satzung
	Anlage  2 2019 VL 115 Anlage 2a-2j

